
3. Beiblatt 

319!A.B" 

zu 363/J 

7. Feber 1959 

A n,f rag e b e ~ n t W 0 r tun g 

Eine an den Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 

gestellte An:frage der Abgeordnd 3n :'r. Ho' fe n e d ,e r' und Genossen, 

betreffend verschiedene Vorgänge im Bereich des Bahnhofes Bruck, beant­

wortet Bundesminister Dipl&-Ing .. YJ a 1 d b r'u n n er. wie folgt: 

Zu' Punkt 1 der Anfrages Vom ·:.andesgericht für Strafsachen Wien 

bzw .. Landesgericht Eisenstadt wurden wegen Verdachtes des Diebstahles an 

Boförderungsgütern 16 Bedienstete des Bahnhofes Bruck a.d. Lei tha bzw. 

der Zugförderungsleitung Wien Ost verhaftet. Vier dieser Bediensteten be­

finden sich derzeit noch ih Haft, einer hat in der Haft am 9. 1. 1959 

Selbstmord verübt. 

Soweit über die Verhängung der strafgel~ichtlichen Untersuchungs­

haft der Bundesbahndirektion Wien eine Mitteilung soi tens des Geri6lites 

zugegangen ist (as .wa:t-en dies elf Bedienstote ) ~ '.:'J''.:l.rdG seitens der .Burtd.es­

bahndirekt:bn Wien 'die. ~wihgend vorgeschriebene Suspension gem~ß §; 4'1 (1)a 

der llSto 1954 verfligt~ ~)ie Untersuchung über die clon Bediensteten iU;t; 

Last gelegten Verfehiungen wurde vom Ausforschungsdionst d;:'r Österreichi­

schen Bundesbahnen gemeihsam mit der Gendarmerie geführt,) Von den vor­

gonarmten 16. Bedienst'etert wu:hieh im Laufe des l.lonates Jänner ,1959 elf Be­

dienstete wieder aus'd:er Untersuchungshaft entlassen" 

Durch die Ent'ra.ss'üngausdor Unt (;lrsuohungshaft ist der zwing~nde 

Grund für die AufrechterhaI tung de.!' ~i$uspension TJeggcfallen .. 

Da mit Rücksicht auf den Vmf~hg der Verfehlungen Und die hohe 

Zahl der Beteiligten jedoch mit 'einer abschließenden strafgerichtlichen 

~ehandlung in kürzester Zeit nicht zu rechnen war, wurde eine Aufrechter­

haI tung der Suspension ho. schon allE:lin iiwgen der hohen auflaufenden 

Kosten im Zusammenhang mit der prekären Personallage im Bahnhof Bruck a.d. 

J:,,,;;i tha für nicht vertretbar erachtet, da cmß:rdeIn 9-ngünommen 'iiOrden konnte, 
, 

daß die aus der Faft entlassenen Bed iensteton zu den woniger bot eiligten 

Beschuldigte~ zu zählen sein vrurden. 

Die Inverwendungnahme dieser BediensJ;jcten erschien schon deshalb 

notwendig, woil es sich fast durchwogs um AngehoJ:'igc dos ausübenden Be­

triobsdionstes (Weichem7ärter, Verschieber USYJ,,) ha.'1.ä.ül t:, und diese erst 

. nach und nach ersetzt 'werden kon:nten, z1.:;,maJ. o..:::r ört.licho Betrieb durch' 

,die eingetretenen Ausfälle 'zunächst nur durch rigorose Urlaubssperre, :i:iA..n­

stellung der freien Schichten, Kürzung derVorschubpar~ion usw. gerade 
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nooh aufrechi; --erhalten .v/erden konnte. Für diese .'Maßnahme Ylaren aber 

nicht nur betrieblich~ Erfordernisse, sondern auch wirtschaftliche Momente 

maßgebend. 

Nachdem der Umfang der Diebstähle durch den .b.usforschungsdienst 

annähernd ermit.telt worden war, wurden di e Gnthaftet on Bediensteten des 

Bahnhofdienstes nunmehr ab 2. 2. 1959 dem Bau- une:. Bahnerhal tungsdienst 

(Bahnmeister Brucka.d.Leitha) für den vorläufigen Einsatz boi 0berbau­

arbeiten zugeführt, ein Bediensteter des ZugfördiJrungsdionstes wurde im 

innern Heizhausdienst verwendet. Überdies wurdon sieben BedienstetG des 
I 

Bahnhcfdicns tes, die nicht verhaftet v/ordon Ylarl~n, auf Grund des vor­

läufigen Ergebnisses der ~~hebungen des Ausforschungsdienstes von ihrer 

Ve~vendung beim Bahnhof Bruck a d. Leitha abgezogen und ebenfalls der 

Streckenleitung zur Verwendung 8liJ, Ob ürbau zugoteil t • 

.'Maßgebend für diese auch in gleichgelagerten Fällen geübte Hand­

habung sind nachstehende Üb 2rlegungenS 

Würden die enthaftetenBeamten keiner YO~7endung zugeführt werden, 

wären sie nach den Bestimmungen der Dienststrafordnung vom nienste zu ent-
{> 

heben, 'wobei ihnen jedoch 70 v.H. des monatlichen Bruttobozuges für die 

ganze nauer der Enthebung anzuweisen wäre. Da 8X'fahrungsgemäß strafgoricht­

liehe Verfahren sehr lange dauern und bis zum rechtskräftigen Abschluß der­

selben oft mehr als ein Jahr verstreicht, bedeutet dies eine vielmonatige 

Bezugsanvleisung ohne jedVlede GegenlrJistung. ZudGm kOBmt, daß eine allfäl­

lige spätere Verurteilung auch noch unter Aufschub der :;'~'3chtsfolgen aus­

gesprochen'werden kann, sodaß in diesen FällGn üb erdiGe - da es dann er­

fahrungsgemäß auch im Wege des Dienst.strafverfahrens nicht zur Entlassung 

kommt - der zurückbehaltene Teil des I.Ionatsbezuges (30 %) nachträglich 

anzuweisen ist. So kann es geschehen, daß die' Österreichischen Bundes­

bahnen zu einer vollen Bezugszahlung durch viele Monate hindurch ve:r;pflich-
. I 

tet sind, ohne daß eine Gegenleistung seitens des arbeitsfähigen Bedienstr .• 

ten erbracht Wird.· '. I 
Da jeder enthobene Beamte überdies durch einen anderen Bedienste-

I 
t<m ersetzt Ylerden mUß, vvürde die Bundesbahnverwaltung neben der 70%igen 

I 
Bezugsanweisung an den Suspendierten auch noch der Bezug der Ersatz~aft 

belastu:'. Werden jedoch die wegen Verdachtos einer strafbaren Handlbg in .' I . 
Untersuohung stehenden Beamten zu 'anderen Dionstleistungen herangezbgen, 

können hiedurch mittelbar oder unmittelbar Ersatzkräfte, welche keihe 
I 

oder nur geringe Mehrkosten verursachen, gewonnen werden, die nunmehr die 

I 
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ve~vaisten Dienstposten der onthafteten Beamten versehen. 

Zu Punkt 2 der Anfrage möchte ich feststellen, daß es sich im 

vorliegondon Falle nicht um eineWiederindienstetellung in der bisheri­

gen Dienstve~'~endung auf den alten i;J.i.enstpos"ben handelt, sondern ledig­

lich um eine Heranziehung zu and:onnitigen Dienstleistungen im niederen 

Eis enbahndi est ., die aus porsonalwirtschaft lichen ];rwägungon als zweok­

dienlieh angoeohenwerden muß. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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